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Das unmittelbare Umfeld als Bezugspunkt

Neben den betroffenen Jugendlichen ist das unmittelbare Umfeld eine weitere Zielgruppe der Wegweiser-Be-
ratung. Der Arbeit mit dem Umfeld kommt eine besondere Bedeutung zu, um Problemlagen junger Menschen 
frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken, sie am vielfältigen und demokratischen Leben teilhaben zu 
lassen und sie in ihrem Verselbständigungsprozess zu stärken. Hier spiegelt sich die ganzheitliche, systemische 
Konzeption von Wegweiser wider. 

Den größten Informations- und Unterstützungsbedarf haben direkte Angehörige, insbesondere Eltern, aber auch 
Lehrerinnen und Lehrer. Sie benötigen konkrete fachliche Einschätzungen bei Persönlichkeitsveränderungen 
ihrer Kinder beziehungsweise Schülerinnen und Schüler und professionelle Unterstützung bei der Zuordnung von 
Beobachtungen und Auffälligkeiten, die auf eine Radikalisierung hindeuten. Betroffene selbst wenden sich in der 
Regel nicht an die Beratungsstelle. Der Kontakt entsteht über Dritte wie Eltern oder Lehrpersonal und der betrof-
fene Jugendliche wird dann einbezogen.
 
Ziel der Arbeit mit den Bezugspersonen ist es, sie in ihrer Erziehungskompetenz und der Kommunikation mit den 
Jugendlichen zu stärken. Die spezifischen Problemlagen werden zunächst in einer Angehörigenberatung bearbei-
tet, um Bindungen zu dem Betroffenen auf diesem Wege zu festigen und eine Mitarbeit zu aktivieren. In der Regel 
entscheidet schon der Erstkontakt über eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem persönlichen Umfeld 
junger Menschen.
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zessen im deutschen Herkunftskontext basiert und wir unter anderem direkt mit dem familiären und schulischen 
Bezugssystem arbeiten, bedarf es in einigen Fällen mit Fluchthintergrund zusätzlicher Angebote. 

Multiplikatoren als Zielgruppe für Information und Kooperation

Über das unmittelbare Bezugssystem hinaus bilden Multiplikatoren von Institutionen wie der Schule, dem Berufs-
kolleg, dem Ausbildungsunternehmen oder dem Jugendamt eine Zielgruppe für Beratung und Aufklärung durch 
Wegweiser. 

Hilfesuchende Institutionen und Multiplikatoren, die Berührungspunkte zu dem Themenfeld haben, erhalten 
pädagogische Aufklärung und Hilfestellung für Vorgehensweisen im Einzelfall. Darüber hinaus sensibilisiert das 
Wegweiser-Team umfassend über das Themenfeld Islamismus und stellt die Wegweiser-Arbeit in Rahmen von 
Vorträgen oder Workshops vor. Die Sensibilisierung geschieht unter anderem vor relevanten Netzwerken und 
Gremien der Bildungsarbeit und Jugendhilfe. Hierzu gehören zum Beispiel:

•	 Runde Tische und Sozialraumkonferenzen, 
•	 Facharbeitsgruppen, Bildungskonferenzen und Jugendhilfeausschüsse, 
•	 Jugendring (Jugendverbände) oder AGOT (Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen), 
•	 Sicherheitspartnerschaften oder die AG Psychosoziale Gesundheit. 

Elementare Aufgabe von Wegweiser ist es an dieser Stelle, für die oftmals noch nicht erkannte Problematik zu 
sensibilisieren und auf die bestehende Beratungs- und Fallarbeit von Wegweiser aufmerksam zu machen. Neben 
der Sensibilisierung und Wissensvermittlung zum Thema geben wir Hinweise auf entsprechend geeignetes Unter-
richtsmaterial und vermitteln bei Bedarf an weitere Projekte und kompetente Stellen wie zum Beispiel „Schule 
gegen Rassismus“.

So gelingt es, zunehmend wichtige Akteure und Multiplikatoren als Netzwerkpartner für die Präventionsarbeit zu 
gewinnen und zu sensibilisieren. Diese Akteure werden in der Beratungsarbeit dringend für schnelle und unbüro-
kratische Entscheidungen benötigt, insbesondere wenn es um Schulwechsel, berufliche Maßnahmen, Psychothe-
rapien und Familienberatungen geht, da oftmals die regulären Lösungswege in einem akuten Radikalisierungspro-
zess zu lange dauern.

Die statistische Auswertung der Falleingänge verdeutlicht, dass der größte Anteil der Anfragen von Bildungsein-
richtungen getätigt wird (39 Prozent). Insbesondere Schulen stehen im Fokus der primärpräventiven Arbeit, da 
sie einen Raum darstellen, in dem sich Jugendliche über einen langen Zeitraum aufhalten. Hier werden Auffällig-
keiten wahrgenommen. Unsicherheiten werden an Wegweiser herangetragen und Beratungen initiiert. 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Anfragen aus dem Bereich der Jugendhilfe wie zum Beispiel von Jugendäm-
tern. Auch hier zeigt sich, dass Aufklärung über Radikalisierungsmerkmale und über die Präventionsarbeit von 
Wegweiser zur vermehrten Inanspruchnahme der Beratungsstelle führt.

24 Prozent der Anfragen kommen von Erziehungsberechtigten. Bei Anfragen von hilfesuchenden Eltern fällt auf, 
dass die Problematik zum Teil erst bei massiven Konfliktlagen wie einem drohenden Schulverweis oder schwer-
wiegenden familiären Konflikten erkannt wird. Zudem lässt sich beobachten, dass die Inanspruchnahme von 
Beratungsangeboten bei vielen Erziehungsberechtigten immer noch negativ besetzt und mit eigenen Versagens-
gefühlen verbunden ist. Ursachen hierfür können fehlende Kenntnisse über Zugänge und Arbeitsweisen von Bera-
tungsangeboten sein. Auch Schwellenängste gegenüber außerfamiliären Unterstützungsangeboten und die Sorge 
vor Fehlinterpretation und Stigmatisierung können hierfür ursächlich sein. Um dem entgegenzuwirken, wird eine 
gender- und kultursensible, vertrauensbasierte, muttersprachliche Umfeldberatung angeboten.

Seit einigen Jahren kommen zudem vermehrt Anfragen zu vermeintlichen Radikalisierungen von Geflüchteten. 
Hier sind es insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Flüchtlingsunterkünften, Vormünder von unbe-
gleiteten minderjährigen Geflüchteten und bürgerschaftlich Engagierte, die mit geflüchteten Menschen arbeiten. 
Sie bitten in erster Linie um fachliche Einschätzungen und Beratung. In diesen Fällen können wir einen Beitrag 
zur Klärung der Sachlage leisten. Da unsere Erfahrung im Wesentlichen auf Erfahrungen mit Radikalisierungspro-
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kann. Voraussetzungen für die Entwicklung von Lösungsstrategien ist die Anwendung einer authentischen und 
klaren Gesprächsführung, die Jugendliche auch erreicht. 

In einem Vorgespräch mit der Klassenlehrerin erhalten die Beraterinnen und Berater Informationen zur Lebens-
situation, Biografie und Entwicklung des Jugendlichen und seines Sozialverhaltens in der Klasse. Insbesondere 
muss geklärt werden, ob und in welcher Form die Eltern bisher in die Konfliktsituation einbezogen wurden. Hier 
gilt es, etwaige Vorbehalte zwischen Schule und Elternhaus zu identifizieren und der Lehrerin für ein Elternge-
spräch beratend zur Seite zu stehen. 

Jedes Beratungsgespräch bedarf einer angenehmen und störungsfreien Gesprächssituation. Zunächst gilt es, 
dem Jugendlichen und seiner Begleitung freundlich, neutral und wertfrei zu begegnen. Nach der Begrüßung 
findet der Einstieg in die persönliche Fallarbeit, in der Regel über die Vorstellung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und der Arbeitsweise der Beratungsstelle statt. Somit hat der Jugendliche die Endscheidungsfreiheit, ob 
das Setting der Beratungssituation für ihn stimmig ist und er sich auf ein weiterführendes Gespräch einlassen 
möchte. Schon in der ersten Sitzung wird der Jugendliche auch über die Zusammenhänge zwischen dem Träger 
und der Rolle des Innenministeriums aufgeklärt, so dass die Rahmenbedingungen und der Auftrag der Beratungs-
stelle transparent sind.

Sollte der Jugendliche die weitere Zusammenarbeit ablehnen, wird seine Entscheidung akzeptiert und die Option 
einer erneuten Beratung angeboten. Somit kann er selbstständig verfügen, ob er die Leistung der Beratungsstelle 
zu einem anderen Zeitpunkt in Anspruch nehmen möchte.

Unabhängig von der Entscheidung des Jugendlichen können Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen auch 
weiterhin von Wegweiser beraten werden. So kann das Wegweiser-Team in indirekter Form einer reinen Umfeld-
beratung zu Konfliktlösungsstrategien beitragen. Neben der individuellen Beratung zeigt das Beraterteam nach 
Bedarf auch weitere Anlaufstellen und Regeldienste sowie Unterstützungsmöglichkeiten auf, die im Extremfall 
durch ihren behördlichen Auftrag einen rechtlichen Zugriff auf den Jugendlichen und unter Umständen auch auf 
die Familie haben können. Dies ist allerdings nur sehr selten der Fall und kommt häufig nur bei Sachverhalten mit 
strafrechtlicher Relevanz wie Bedrohung oder Misshandlung in Frage. Häufiger ist hier jedoch zum Beispiel  das 
Jugendamt ein primärer Ansprechpartner, ebenso der Schulpsychologische Dienst.

Der Erstkontakt – Welche Informationen liegen vor?

Am Wegweiser-Standort in Bochum wird die Präventionsarbeit durch drei Fachkräfte in drei Vollzeitstellen um-
gesetzt. Die Besetzung ist paritätisch. Folgende fachliche Expertise bringt das Team mit: Praxiserfahrungen in der 
Jugendhilfe, Fach- und Methodenwissen der sozialen Arbeit, vertiefte Kenntnissen über den Islam sowie Erfahrun-
gen in der medienpädagogischen Arbeit mit Jugendlichen. Durch die Mehrsprachigkeit des Teams können Be-
ratungsgespräche neben der deutschen auch in arabischer und englischer Sprache durchgeführt werden. Zudem 
verfügt das Team über interkulturelle Handlungs- und Beratungskompetenzen.

Nach einem Erstkontakt mit unserer Beratungsstelle – zumeist telefonisch – findet häufig ein persönliches Ge-
spräch statt.

Schon beim ersten Kontakt gilt es herauszufiltern, wie die Anfrage beziehungsweise Problemanzeige einzuschät-
zen ist. Allgemeine Fragen zum Thema Umgang mit interkulturellen Konflikten oder Aufklärung und Informationen 
zum Themenfeld Islam werden direkt beantwortet. Dazu zählen auch Verständnisfragen zum Alltagsleben und der 
Glaubensausübung muslimischer Familien.

Jeder Fall ist ein Einzelfall und individuell zu betrachten. Daher gilt es, immer allen Details Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Ausgehend von dem oben genannten Beispiel ist es wichtig zu klären, ob B. das Gebet schon immer verrichtet hat 
und es einfach nur zu einer ungünstigen Überschneidung mit der Gebetszeit gekommen ist. So wäre es nachvoll-
ziehbar und unproblematisch, dass B. an dem Spieleangebot nicht teilnimmt. Problematischer wäre es, wenn B. 
das Freizeitangebot grundsätzlich in Frage stellen würde und mit religiösen Argumenten die Teilnahme komplett 
verweigert.

In beiden Fällen ist es unerlässlich, dass eine der Bezugspersonen das aktive Gespräch mit B. sucht, denn erst im 
persönlichen Kontakt können Aussage und Haltung der Jugendlichen genauen Aufschluss über eine mögliche Ver-
änderung oder Radikalisierung geben. Im anschließenden Austausch mit den Wegweisern können diese dann eine 
erste Einschätzung vornehmen.

Der Einstieg in die Betroffenenberatung – Vertrauen als Grundlage

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist der erste persönliche Kontakt des jungen Menschen mit der Beratungs-
stelle und dem Wegweiser-Team ausschlaggebend. Aus diesem Grund wird dieser erste direkte Bezug zwischen 
Beratungsstelle und Betroffenem gut vorbereitet. Dazu ist es notwendig, die im Vorfeld gesammelten Informatio-
nen und Eindrücke so aufzuarbeiten, dass dem Jugendlichen verdeutlicht wird, dass gemeinsam nach Lösungen 
für Problemlagen gesucht wird und er ohne „Gesichtsverlust“ die Unterstützung der Beratungsstelle annehmen 

Die methodische und pädagogische Arbeitsweise 
Wegweiser in Bochum und Herne

Beispiel eines Erstkontakts 

In einer Mädchenwohngruppe werden regelmäßig Spieleabende angeboten. Dies finde, so die Betreuerin, im-
mer spätnachmittags statt. Eine feste Uhrzeit gebe es nicht. Die Mitbewohnerin B. habe bisher immer daran 
teilgenommen. Beim letzten Spieleabend habe B. sich zurückgezogen und gesagt, dass sie nicht teilnehmen 
werde, da sie das Gebet verrichten möchte. Ist B. gefährdet? Um in diesem Fall eine möglichst präzise Ein-
schätzung vornehmen zu können, benötigen die Beraterinnen und Berater eine Reihe von Informationen. 
Dazu zählen biographische Daten, die familiäre Situation, die gesundheitliche, emotionale und soziale Verfas-
sung sowie augenscheinliche Merkmale der Verhaltens- und Wesensänderung. 

Beispiel im Vorfeld einer Beratung

Anruf einer Lehrerin: Der Schüler K. sei schon seit längerer Zeit auffällig. Seit etwa drei Monaten falle er in 
unterschiedlichen Fächern negativ mit provokativen Äußerungen zum Islam auf. Er nutze jede Gelegenheit, 
um vom eigentlichen Unterrichtsthema abzulenken. Die Klassenlehrerin habe bereits ein erstes Gespräch 
mit K. geführt. Das schien zunächst erfolgreich zu sein, er sei ruhiger geworden. Seit kurzer Zeit häuften sich 
die Vorfälle wieder und er gebrauche szenetypische arabische Begriffe wie Kuffar (Ungläubige), Taghut (Göt-
zenfigur), Schirk (Vielgötterei). Zudem bedränge er seine Mitschüler mit herausfordernden Äußerungen und 
versuche sie zu missionieren. Der Versuch der Klassenlehrerin eines weiteren Gesprächs sei gescheitert, da 
der Jugendliche dieses kategogisch ablehne. Die Klassenlehrerin wendet sich an Wegweiser und bittet um 
Unterstützung im Umgang mit dem Jugendlichen.



22 23

Erarbeitung von individuellen Handlungsstrategien

Unser Arbeitsansatz beruht auf Erkenntnissen der „sozial kognitiven Informationsverarbeitung“ nach Nicki A. 
Crick und Kenneth A. Dodge. Der entscheidende Moment einer Verhaltensänderung bei jungen Menschen liegt 
demnach in der Möglichkeit, die kritische Situation neu zu überdenken, reflektieren und bewerten. So gelingt es 
dem Jugendlichen mit Unterstützung der Berater, eigene Fehler zu erkennen und Handlungsalternativen zu entwi-
ckeln, die er bei wiederkehrenden ähnlichen Situationen abrufen kann. Die Aufgabe der professionellen Beratung 
in diesem Prozess besteht immer auch darin, ein passendes Setting zu schaffen und durch individuell geleitete 
Fragen Denk- und Handlungsprozesse anzuregen und zu unterstützen. Insbesondere in einer derart intensiven 
Fallarbeit werden alle Eigenressourcen des Jugendlichen aktiviert und positiv erlernte Handlungsstrategien, über 
die der Jugendliche verfügt, mobilisiert. Wichtig für einen erfolgreichen Einstieg ist die Erarbeitung kurzfristig er-
reichbarer Ziele, die wichtige Impulse für einen neuen „Lebenstrend“ signalisieren können. Dies kann zum Beispiel 
ein gelungenes Gespräch mit dem Lehrer, das Schreiben einer Bewerbung, die Anmeldung in einem Sportverein 
oder ein erarbeiteter Plan zum Schuldenabbau sein. 

An dieser Stelle wird deutlich, dass viele Faktoren von Relevanz sind, die eine gelungene Fallarbeit begünstigen. 
Die Berater müssen in der Lage sein, sich in die Lebenswelt des Jugendlichen hineinzudenken. Dies erfordert ein 
hohes Maß an Sensibilität, gleichermaßen eine gewisse Nähe, aber auch nötige professionelle Distanz. Auf diesem 
Weg soll es dem Jugendlichen gelingen, auch über den Beratungsprozess hinaus selbstbestimmt und unabhän-
gig zu werden und bleiben. So müssen die erarbeiteten Lösungsvorschläge vom Betroffenen selbst entwickelt 
werden, damit er diese auch als authentische Handlungsmuster verinnerlicht und bei Bedarf anwenden kann. 
Lösungsvorschläge, die ausschließlich vom Berater-Team entwickelt werden, hätten keine nachhaltige Wirkung. 
Auch ungeübte und nichtverinnerlichte Handlungsalternativen würden in diesem Fall schnell zu Verwirrung und 
Überforderung des Jugendlichen führen, sodass er weiterhin mit den vertrauten und gewohnten Handlungsmus-
tern reagieren würde. Ein Lernerfolg wäre somit unwahrscheinlich.

Ebenso spielt der Zeitfaktor eine wesentliche Rolle. Der Prozess der Begleitung ist zwar zeitlich begrenzt, jedoch 
richtet sich die Fallarbeit individuell nach dem Bedarf des Jugendlichen. So sind Zeitaufwand und Länge der Fall-
betreuung sehr unterschiedlich und können phasenweise sogar ruhen. Begleitungsphasen können zum Beispiel in 
wenigen Monaten abgeschlossen werden, allerdings ohne dass eine Garantie für eine dauerhafte Verhaltensverän-
derung gegeben werden kann. In manchen Fällen kann der Beratungsbedarf aber auch mehrere Jahre andauern, 
bis sich Verhaltensmuster in Stress- und Konfliktsituationen positiv umsetzten lassen und eine weitere Radikali-
sierung ausgeschlossen werden kann. 

Die Fallbegleitung – nachhaltige Aktivierung von Ressourcen

Lässt sich der Jugendliche, was mehrheitlich der Fall ist, auf das Erstgespräch ein, gilt es zu klären, ob und welche 
Problemlagen und Veränderungsbedarfe der Jugendliche selbst formuliert. Diese können sehr unterschiedlich 
sein und reichen von Konflikten mit den Eltern, Ausgrenzungserfahrungen, anstehenden Schulverweisen und Ein-
samkeit über Anzeigen wegen Kleinkriminalität bis hin zu massiven Ängsten und fehlenden Lebensperspektiven. 
Gelingt es den Beraterinnen und Beratern, das Kernproblem losgelöst von vermeintlichen Konfliktlagen zu identi-
fizieren und fühlt sich der Jugendliche in seiner Lebenswelt angenommen, sind beste Grundlagen für die weitere 
Zusammenarbeit geschaffen.

Im nächsten Schritt werden gemeinsame Termine mit dem Jugendlichen vereinbart und es beginnt die aktive Fall-
arbeit nach dem System des Casemanagements. Es findet eine gemeinsame Problemanalyse statt, aus der sich 
entsprechende Zielvereinbarungen zwischen den Beratern und dem Jugendlichen ableiten lassen. Der Jugend-
liche wird im höchsten Maße zur Eigeninitiative und Selbstwirksamkeit motiviert. Ähnlich wie in einem Hilfeplan-
gespräch werden alle Ressourcen des Jugendlichen, des familiären Umfeldes, des Wohnumfeldes und möglicher 
Netzwerke miteinbezogen. Aufträge auch an die anderen Beteiligten wie Lehreinnen und Lehrer und die Eltern 
werden verbindlich vereinbart und auf ihr Gelingen geprüft. In vereinbarten Zeitabständen werden dann die er-
reichten Ziele beziehungsweise Veränderungen gemeinsam bewertet und gegebenenfalls Alternativen erarbeitet.

In der Arbeit mit dem Jugendlichen kann die Phase der Problemanalyse durchaus längere Zeit in Anspruch neh-
men, gilt es jedoch, dem Jugendlichen im Prozess der Selbstreflektion und Selbsterkenntnis nicht zu überfordern, 
sondern Vertrauensbildung und eine Öffnung zurück in die Gesellschaft in den Vordergrund der Beratungsarbeit 
zu stellen.

Die in dem Fallbeispiel aus Sicht des Jugendlichen dargestellte Situation war der Grund für das Aufsuchen der 
Beratungsstelle. Der Lehrerin war es nicht möglich einzuschätzen, ob die körperliche Gewaltausübung in Verbin-
dung mit einer radikalisierten religiösen Haltung des Jungen stehen könnte. Somit hatte sie sich Unterstützung 
durch die Beratungsstelle gewünscht, um im weiteren Umgang mit dem Schüler mehr Handlungssicherheit zu 
gewinnen. Die Eltern haben sich ebenfalls wohlwollend auf den Beratungsprozess eingelassen, da sie bereits seit 
längerem beobachten konnten, dass es ihrem Kind Sorgen bereitet, in die Schule zu gehen. In den aufeinander-
folgenden Terminen mit dem Jugendlichen wurden insbesondere der Umgang mit Aggression und Provokation 
thematisiert und mögliche Lösungs- und Handlungsstrategien erarbeitet und erprobt. Der Fall mündete in eine 
längere Begleitung des Jugendlichen.

Beispiel im Vorfeld einer Begleitung

Eine Erstberatung mit D. hat bereits in der Schule mit der Lehrerin und den Eltern stattgefunden. Die Eltern 
und D. haben im Anschluss einen Termin in der Beratungsstelle vereinbart. Der Termin findet wie geplant 
statt. Nach einer kurzen Kennenlernphase öffent sich D. und berichtet von seinem Schulalltag. Dieser ist sehr 
stark durch Ausgrenzungs- und Diskrimierungserfahrungen geprägt. Immer wieder wird er negativ auf seine 
muslimische Identität angesprochen. Bisher war seine Religionszugehörigkeit selbstverständlich. Die Eltern 
bestätigen, dass sich ihr Kind nach den muslimischen Werten und Normen erziehen. Dies tun sie ausschließ-
lich selbst. Auf die Frage: „An wen wendest du dich, wenn du Fragen zu deiner Religion hast?“ antwortet D.: 
„An meine Eltern!“ In Bezug auf die Vorfälle in der Schule berichtet D., dass er schon immer ein ruhiger Schü-
ler gewesen sei und sich bisher nicht auf Konflikte eingelassen habe. Nun jedoch würden die Attacken auf ihn 
immer heftiger, sodass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Mitschüler gekommen sei. 
Für sein „Ausrasten“ habe er sich aber anschließend entschuldigt. 

Ablauf einer Beratung
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Die Beratungs- und Begleitungsarbeit ist nicht mit einer Therapie zu vergleichen. Vielmehr werden Handlungs-
strategien anhand von Alltagssituationen geübt. Sozialarbeiter und Pädagogen begleiten den selbstwirksamen 
Prozess mit den ihnen zur Verfügung stehenden Methoden. Liegen allerdings psychische Erkrankungen bei dem 
Jugendlichen vor, kann die Beratungsarbeit nicht die alleinige Lösung sein. Eine professionelle psychologische Be-
handlung beziehungsweise Therapie wird dann notwendig.

In der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen muss allen Akteuren bewusst sein, dass letztendlich 
der Jugendliche selbst entscheidet, ob er etwas an seiner Lebenssituation verändern möchte oder nicht. Diesen 
Entscheidungs- und Findungsprozess zu befördern ist die wirksamste Prävention, um vor einer (weiteren) Radika-
lisierung zu schützen.

Die Notwendigkeit der Netzwerkarbeit

Um gefährdeten Jugendlichen und deren Familien langfristige Zugänge zu Regeldiensten und Institutionen zu 
gewährleisten, benötigen wir ein vielfältiges Netzwerk, welches die Beratungsarbeit von Wegweiser im Bedarfsfall 
unterstützt. In der Arbeit mit Jugendlchen, die sich in einem Radikalisierungsprozess befinden, sind die Berater 
auf kurze Wege zu Hilfsangeboten angewiesen, um den Wettlauf gegen demokratiefeindliche und islamistische 
Kräfte zu gewinnen und akuten Problemlagen unmittelbar entgegenzuwirken. Schnelle Lösungen sind beispiels-
weise bei schwerwiegenden Familienkonflikten, einem Schulverweis, Ausbildungs- oder Maßnahmensuche, Be-
drohung durch die Szene sowie bei der Vermittlung in ein Therapieangebot gefragt. 

Aufbau, Pflege und Information des Netzwerkes innerhalb der Kommune sind daher wesentliche Bestandteile der 
Arbeit. Von besonderer Relevanz sind in diesem Zusammenhang Schulen und Jugendämter mit ihren breit aufge-
stellten Feldern der Jugendhilfe. Hier gibt es großen Bedarf an Beratung und Unterstützung. Um diesem Anspruch 
gerecht zu werden, stellt Wegweiser sich in Bildungseinrichtungen, Behörden und weiteren Institutionen und Ein-
richtungen vor. 

Im Rahmen von Sitzungen der sogenannten Fachkommission tauschen sich ausgewählte Vertreterinnen und Ver-
treter des Netzwerks in der Kommune über die allgemeine Situation der Arbeit von Wegweiser aus. In anonymi-
sierter Form werden die statistischen Entwicklungen aufgezeigt, um Bedarfe anzugehen und Strategien mit allen 
beteiligten Fachstellen und Fachämtern zu entwickeln. 

Damit eine enge Vernetzung und fachliche Bündelung gewährleistet wird, sind unterschiedliche Entscheidungs-
träger in die Fachkommission berufen worden. Polizei, Jugendamt, Schulbehörde und Wegweiser in Bochum und 
Herne sowie das Ministerium des Innern NRW haben so die Möglichkeit, sich auszutauschen und notwendige 
strategische Schritte der kommunalen Präventionsarbeit abzustimmen.
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Eine große Schwierigkeit für das familiäre, schulische oder 
weitergehende Umfeld erweist sich meist in der Feststel-
lung einer tatsächlichen Radikalisierung. Ob auffälliges 
Verhalten lediglich der Provokation dient oder bereits Teil 
eines ernstzunehmenden Radikalisierungsprozesses ist, 
lässt sich für Außenstehende zum Teil schwer einschätzen. 
Hinzu kommt, dass Radikalisierungsprozesse von vielfäl-
tigen und komplexen Problemlagen gekennzeichnet sind 
und einen sehr individuellen Verlauf nehmen. Einzelne 
Auffälligkeiten können aber durchaus im Umfeld erkenn-
bar sein. In diesen Fällen kann Wegweiser Einschätzungen 
geben und sensibilisieren.

Wenn mit der Zunahme der persönlichen Religiosität zum 
Beispiel Abwertungen oder Beleidigungen gegenüber Per-
sonen anderer Glaubensrichtungen einhergehen, sollte un-
bedingt ein Gespräch stattfinden. An Schulen könnte sich 
dies zum Beispiel darin äußern, dass betroffene Jugend-
liche anderen Muslimen in der Klasse „den wahren Islam“ erklären wollen oder ihnen sogar absprechen, „richtige“ 
Muslime zu sein oder sie gar als „Ungläubige“ bezeichnen. Dieses Verhalten kann bereits auf eine Radikalisierung 
hindeuten, insbesondere wenn sich eine vermeintliche Religiosität durch Feindbildkonstruktion (Gläubige versus 
Ungläubige) sowie provokante Zurschaustellung religiöser Symbolik und der Änderung des Erscheinungsbildes 
äußert.
 
Das bewusste Abschotten von dem so empfundenen „unislamischen“ Umfeld, das aggressive Einfordern schein-
bar religiöser Riten und Normen sowie das Konsumieren islamistischer Propaganda können weitere Merkmale 
sein. Ebenso problematisch sind religiöspolitische Tendenzen wie das Eintreten für ein islamisches Staatswesen 
und die Ablehnung demokratischer Prinzipien.

Anhand von einzelnen Fallbeispielen aus der Wegweiser-Beratung wird im Folgenden dargestellt, welche Auffällig-
keiten im Radikalisierungskontext eine Rolle spielen können. 

Eine 15-jährige italienischstämmige Schülerin, die zum Islam konvertierte, begann nach einer Woche, ihre ara-
bisch- und türkischstämmigen Mitschülerinnen zu „Fake-Muslimas“ zu erklären, weil diese nicht den „wahren 
Islam“ praktizieren würden. Sie schaute sich Video-Clips von szenebekannten Predigern an und fand Gefallen 
daran, deren Veranstaltungen zu besuchen. Ihre neu entdeckte Religiosität zeigte sie im Tragen eines Gesichts-
schleiers (Niqab). Immer wenn sie das Haus verließ, trug sie den Gesichtsschleier und bedauerte, dass sie ihn 
nicht auch in der Schule tragen könne. 

Theologisch begründen konnte sie die Verschleierung nicht und zeigte auch sonst kein tiefgehendes religiöses 
Wissen. Die Gründe für das Tragen des Niqabs waren bei ihr vielmehr das Gefühl von Aufmerksamkeit und Provo-
kation gegenüber ihrer Umwelt. Daneben wurde bei ihr schnell deutlich, dass das Gemeinschaftsgefühl und das 
„Anderssein“ ihr Antrieb waren, sich der islamistischen Szene anzunähern. Im Beratungsverlauf wurde deutlich, 
dass sie mit ihrer Wandlung einem Jungen imponieren wollte. Dieser Junge zeigte jedoch kein Interesse an ihr, was 
ein Ansatzpunkt dafür war, dass die 15-jährige Schülerin sich mit der Unterstützung von Wegweiser stabilisieren 
ließ und sie sich wieder aus den Kreisen zurückzog und zu ihrem alten Leben zurückkehrte.

Ein weiteres Beispiel ist eine 17-jährige Muslimin, die von einer systematischen Unterdrückung „des Islam“ durch 
den Rest der Welt ausging und dies unter anderem mit Diskriminierungserfahrungen und der Einflussnahme 
westlicher Staaten im Nahen Osten begründete. Im Internet konsumierte sie Videos, die im syrischen Bürger-
krieg getötete Kinder zeigten und ihr als Beweis für die gezielte Ungerechtigkeit des „imperialistischen Westens“ 
gegenüber den Muslimen diente. Die Gymnasiastin fand in ihrem Umfeld keine Freunde oder Verwandte, mit 
denen sie sich über ihre Gedanken austauschen konnte. Ihre aus Pakistan stammenden Eltern, beide Akademiker 

Beispiele aus der Beratungspraxis

Radikalisierung erkennen 
Wegweiser im Bergischen Land

und wenig religiös, bemerkten zwar, dass sie religiöser wurde und sich verhüllte, nahmen darüber hinaus aber 
keine Veränderungen wahr, die ihnen Sorge bereiteten.

Die Tochter suchte zum Teil in der Ideologie des sogenannten Islamischen Staats (IS) eine Lösung für die von ihr 
empfundenen Ungerechtigkeiten. In einzelnen Gesprächen mit Wegweiser konnte aufgezeigt werden, dass der 
sogenannte IS nicht so handelt, wie es der Islam vorschreibt, etwa beim Verbrennen von lebenden Kriegsgefange-
nen. Wegweiser setzte sich mit dem Mädchen über ihre Fragen auseinander und konnte sie stabilisieren. Über die 
gute Beziehung des Mädchens zu ihrer Mutter konnte zusätzlich Unterstützung aktiviert werden.

Anders erwies sich der Zugang zu einem 19-jährigen Jungen, bei dem das Verhältnis zu den Eltern von einer 
gewissen Entfremdung geprägt war. Er warf seinen Eltern vor, keine „richtigen“ Muslime zu sein und auch nie 
bestrebt gewesen zu sein, ihn und seine Geschwister religiös zu erziehen. Sie seien höchstens „Kulturmuslime“, 
aber ohne richtige Identität und ohne festen religiösen Sinn im Leben. Der Jugendliche war jedoch der Auffas-
sung, der Islam sei nur so richtig, wie er sich wortwörtlich aus dem Koran und aus dem Leben des Propheten 
ableite ließe. Interpretationen der islamischen Quellen lehnte er strikt ab und stellte sich gegen andere Auffas-
sungen. Der junge Mann übte bald auch Druck auf seine Geschwister aus und geriet ständig mit den Eltern über 
religiöse Fragen des Alltags in Streit. Die theologischen Kenntnisse der Jugendlichen waren nicht sehr vertieft, 
da er erst kurze Zeit zuvor zu seinem neuen Islamverständnis gekommen war und sich hauptsächlich online über 
religiöse Themen informierte. Im Internet landete er auf islamistisch geprägten Plattformen. Der Zugang zu dem 
betroffenen Jugendlichen gelang über einen Wegweiser-Berater, der mit religiöser Vorbildung und muslimischem 
Hintergrund authentisch auf den Jugendlichen wirkte und mit Kenntnissen über Inhalte und Methoden der isla-
mistischen Szene den Einstieg in das Erstgespräch sowie erste vertrauensbildende Erfolge schaffte.

IM BERGISCHEN LAND

Wegweiser im Bergischen Land bietet seit dem 
Frühjahr 2015 Beratung und Unterstützung 
mit einer Anlaufstelle unter der Trägerschaft 
des städtischen Integrationsressorts in  
Wuppertal für das gesamte Bergische Land. 
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Der Lehrer F. macht sich Sorgen: Die 15-jährige A. war bis vor wenigen Monaten eine gute Schülerin. A. gilt als höf-
lich und strebsam. Sie wird als zurückhaltend beschrieben. Zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern pflegt sie 
kaum engeren Kontakt und über ihre Aktivitäten außerhalb der Schule ist wenig bekannt. Die familiäre Situation 
sei unübersichtlich – der Vater habe die Familie früh verlassen und A. sei als älteste von drei Kindern eine wichtige 
Stütze ihrer alleinerziehenden Mutter. 

Seit einiger Zeit fallen Herrn F. Veränderungen im Verhalten des Mädchens auf. A. verweigerte zunächst die Teil-
nahme am Sport- und Schwimmunterricht, ihr Kleidungsstil veränderte sich und sie begann ihre muslimischen 
Mitschüler zu maßregeln. Im Gespräch mit seinen Kollegen erfuhr Herr F., dass A. sich wiederholt als Anhänge-
rin des „einzig wahren Glaubens“ bezeichnet habe. Nachdem sich vermehrt Mitschüler an das Lehrerkollegium 
wandten und über A.s unangenehme Belehrungen klagten, entschied die Schulleitung, die Beratungsstelle ein-
zuschalten.Über die Schulleitung gelang es, einen Beratungstermin mit A.s Mutter zu vereinbaren. Im Gespräch 
wurde deutlich, dass die Erwartungen an das junge Mädchen sehr hoch sind. Neben guten schulischen Leitungen 
und Hilfe bei der Beaufsichtigung der jüngeren Geschwister erwartet A.s Mutter die Übernahme von zahlreichen 
weiteren Aufgaben im Haushalt. Sie beschrieb, dass sich A. seit kurzem weigere, ihren Verpflichtungen nach-
zukommen. Die Stimmung innerhalb der Familie sei deshalb sehr schlecht und es komme häufig zu Streit. Ihre 
Tochter sei kaum noch am familiären Leben interessiert, ziehe sich häufig in ihr Zimmer zurück und verbringe viel 
Zeit am Computer. Die Berater vereinbarten einen weiteren Termin im Haushalt der Familie, um die Möglichkeit zu 
erhalten, A. persönlich kennenzulernen.

Obwohl A. den Beratern zunächst kritisch gegenüberstand, gelang es im gemeinsamen Gespräch, Vertrauen zu 
gewinnen und ihr den Eindruck zu vermitteln, dass die Berater die richtigen Ansprechpartner für ihre Probleme 
sind. A. beschrieb, dass ihre Mutter kein Verständnis für ihre Bedürfnisse habe und sie sich ausgenutzt fühle. Sie 
würde ihre Zeit mit dem Studium des Islam verbringen und dies könne ja nur positiv sein. Obwohl A. großen Wert 
auf die Darstellung ihrer neu entdeckten Religiosität legte, wurden Ambivalenzen in ihrem Verhalten deutlich. 
Positiv war die Tatsache, dass sie weiterhin Kontakt zu einer guten Freundin hatte. 

Im weiteren Beratungsverlauf wurde versucht, A.s Mutter und die jüngeren Geschwister an bestehende Hilfen 
weiterzuvermitteln. Es gelang, die Betreuungszeiten von A.s Geschwistern auszudehnen. Die Mutter der jungen 
Frau besuchte eine Erziehungsberatungsstelle. Zudem wurde die Beziehung zwischen Mutter und Tochter durch 
gemeinsame Unternehmungen gestärkt. Die Familie versuchte das Streitthema Religion zu umgehen und A.s 
Mutter zeigte mehr Interesse an den Aktivitäten ihrer Tochter. 

Im Verlauf der Beratung gelang es, regelmäßige Termine mit A. zu vereinbaren, in denen zum einen ihre aktuelle 
Situation in der Familie sowie ihre Perspektiven und Ziele thematisiert wurden, zum anderen wurden vereinzelt 
religiöse Fragen gemeinsam diskutiert. Hierbei ging es insbesondere darum, wie A. ihren Glauben selbstbestimmt 
leben möchte. Mit der Zeit entwickelte die junge Frau eigene Ideen von sich als muslimischer Frau. Darüber hinaus 
entspannte sich die familiäre Situation: A. musste weniger Aufgaben im Haushalt übernehmen und konnte sich 
so mehr auf die Schule konzentrieren. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Einbindung von A. in eine Mäd-
chengruppe des örtlichen Jugendzentrums. So gelang es, ihr einen Raum anzubieten, in welchem sie sich mit 
Gleichaltrigen über jugendspezifische Probleme austauschen konnte. Eine wichtige Stütze der jungen Frau blieb 
während des gesamten Beratungsverlaufs ihre beste Freundin. 
 

Veränderungen wahrnehmen
Wegweiser in Bochum und Herne
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Um die gesamtgesellschaftliche Herausforderung der Präventionsarbeit im Themenfeld Islamismus zu bewäl-
tigen, reicht die professionelle Beratungsarbeit nicht aus. Um möglichst frühzeitig in die Hilfen einzusteigen, ist 
es notwendig, dass relevante Akteure und Fachkräfte aus Bildung und Jugendhilfe für dieses Themenfeld sensi-
bilisiert und weitergebildet werden. Nur Lehrerinnen und Lehrer, die mit empathischem Blick eine Veränderung 
der ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler wahrnehmen und richtig einzuordnen wissen, sind in der Lage, 
frühzeitig Radikalisierungstendenzen zu erkennen, entsprechende Hilfe und Unterstützung einzufordern und zu 
vermitteln. Wegweiser leistet neben Beratung und Einzelfallbegleitung auch Sensibilisierung. Fundierte Aufklä-
rungsarbeit bedeutet aber auch, dass eine breite Angebotspalette für unterschiedliche Akteure gegeben ist. Dazu 
gehören Workshops zu Demokratieförderung und politische Bildung im Schulbereich genauso wie die Berücksich-
tigung kreativer, jugendaffiner Angebote wie zum Beispiel Poetry-Slam-Workshops. 

Funktionierende Präventionsarbeit braucht interdisziplinäre Partner und ein qualifiziertes Netzwerk aus unter-
schiedlichen Akteuren in den Kommunen. Dieses sollte die nötigen Hilfen und Unterstützungsstrukturen bieten, 
die ein junger Mensch und seine Familie für eine positive Entwicklung als Ausstieg aus der Radikalisierung be-
nötigen. Die gezielte Förderung von Forschung in unmittelbarer Verknüpfung mit der Praxis bringt die Prävention 
voran, indem Praxisansätze wissenschaftlich unterfüttert werden und Handlungsempfehlungen für die Prävention 
und Intervention entwickelt werden können.

Nach mehrjähriger Erfahrung in der Wegweiser-Arbeit lässt sich festhalten, dass eine ganzheitliche und zielgrup-
pengerechte Prävention anpassungsfähig sein muss. Sich verändernde Hintergründe im Radikalisierungskontext, 
gesellschaftliche und politische Entwicklungen benötigen entsprechende Angebote in der Prävention. Für Weg-
weiser bedeutet dies zum Beispiel, die Sensibilisierungsarbeit immer wieder auf die Strukturen und Netzwerke in 
den einzelnen Wegweiser-Kommunen abzustimmen. Können bestimmte Zielgruppen – wie zum Beispiel Eltern – 
noch besser erreicht werden? Auch Angebote in den sozialen Medien und darauf bezogene Online-Prävention sind 
ein Baustein, der Möglichkeiten zum Erreichen der Zielgruppen bietet.

Abschluss und Ausblick

Anpassungsfähige Prävention
Wegweiser in Bochum und Herne



Impressum

Herausgeber

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen
Friedrichstraße 62-80
40217 Düsseldorf

Telefon: 0211/871-01
Telefax: 0211/871-3355
poststelle@im.nrw.de
www.im.nrw
 

Redaktion

Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen

Telefon: 0211/871-2821
Telefax: 0211/871-2980

kontakt.verfassungsschutz@im1.nrw.de
www.im.nrw/verfassungsschutz

Stand: Juli 2020
Fotos: IM NRW, Shutterstock.com
 

Hinweis 
 
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-
Westfalen herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern oder 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. 
Dies gilt für die Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der 
Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Unter-
sagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.

 
Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur 
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt. 

 
Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift dem Empfänger zugegangen ist, 
darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als 
Parteinahme des Ministeriums des Innern Nordrhein-Westfalen zugunsten einzelner politischer Gruppen verstan-
den werden könnte.

 
Der Inhalt dieser Broschüre wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen
Friedrichstraße 62 - 80
40217 Düsseldorf

Telefon: 	 0211/871 - 01
Telefax:	 0211/871 - 3355
poststelle@im.nrw.de
www.im.nrw


